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Sehr geehrter Herr Fanta,

auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) auf Zugang zu amtlichen Infor-

mationen des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) vom

8. November 2019 ergeht folgender

Bescheid:

1. Ich gebe Ihrem Antrag im nachstehend geschilderten Umfang statt (II.A) und lehne

ihn im Übrigen ab (II.B).

2. Eine Gebühr wird nicht erhoben.

Be ründun

l.

Mit E-Mail vom 8. November 2019 bitten Sie um Zusendung aller Dokumente zum geplanten

Digital Services Act der Europäischen Union inklusive E-Mails, Gesprächsnotizen etc. inner-

halb des BMJV, mit den EU-lnstitutionen und Interessensvertretern.
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A. Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG hat jeder nach Maßgabe des IFG gegenüber den Be-

hörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Zu Ihrem An-

trag liegen im BMJV zwei Vorgänge (54 518/2019 und 54 557/2019) vor. In der Anlage über-

sende ich Ihnen eine Kopie des Vorgangs 54 518/2019 (insgesamt drei Seiten).

B. Der Informationszugang zum Vorgang 54 557/2019 ist hingegen abzulehnen. Dabei

geht es inhaltlich um die Abstimmung einer Weisung des Bundesministeriums für Wirtschaft

und Energie (BMWi) für eine Ratsarbeitsgruppensitzung in Brüssel einschließlich der Haus-

abstimmung innerhalb des BMJV hierzu. Es handelt sich zum einen um einen Vorgang in der

Federführung des BMWi. Zum anderen diente die Hausabstimmung der internen Vorberei-

.tung der Hausmeinung. Die hausinterne Meinungsbildung hierüber ist noch nicht abge-

schlössen. Die Europäische Kommission (KÖM) beabsichtigt, demnächst eine Konsultation

zum Thema Digital Services Act zu starten; für Mitte 2020 ist die Vorlage eines Legislativvor-

Schlags durch KÖM möglich. Die KÖM hat angekündigt, die E-Commerce-Richtlinie einer

Überprüfung zu unterziehen. In den Politischen Leitlinien von Ursula von der Leyen wurde

angekündigt, dass "mit einem neuen Gesetz über digitale Dienste bessere Haftungs- und

Sicherheitsvorschriften für digitale Plattformen, Dienste und Produkte geschaffen und der

digitale Binnenmarkt vollendet werden müssen". Ein KOM-Vorschlag für einen solchen

Rechtsakt liegt noch nicht vor. Dem Vernehmen nach soll zunächst eine Konsultation durch-

geführt werden.

1. Nach §3 Nummer 3 Buchstabe b IFG besteht der Anspruch auf Informationszugang

nicht, wenn und solange die Beratungen von Behörden beeinträchtigt werden.

Schutzgut ist der behördliche Entscheidungsprozess, der eine offene Meinungsbildung

erfordert, um eine effektive, funktionsfähige und neutrale Entscheidungsfindung zu ge-

währleisten (BVerwG, Urteil vom 30. März 2017 - 7C 19. 15 - juris Rn. 10). Erfasst

wird der Vorgang des gemeinsamen Uberlegens, Besprechens bzw. Beratschlagens

zu treffender Entscheidungen. Schutzzweck der Bestimmung ist die Gewährleistung

eines unbefangenen und freien Meinungsaustauschs innerhalb von Behörden oder

zwischen verschiedenen Behörden, mithin die notwendige Vertraulichkeit der Beratun-

gen. Gesichert wird demnach der vertraulich stattfindende Entscheidungsbildungspro-

zess bei zwischenbehördlichen und innerbehördlichen Beratungen. Eine "Beeinträchti-

gung" ist anzunehmen, wenn sich die Preisgabe der Information auf die Verhandlungen

bzw. Beratungen behindernd oder hemmend auswirken kann, sie also nachteilige

Auswirkungen auf die Vertraulichkeit hat. Das ist der Fall, wenn ein unbefangener und

freier Meinungsaustausch sowie eine offene Meinungsbildung bei Bekanntwerden der
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Aufl., § 3 Rn. 174ff. ).

Die Beratungen innerhalb der Bundesregierung im Hinblick auf einen möglichen künfti-

gen Rechtsakt haben erst vor wenigen Monaten begonnen. Der Meinungsbildungspro-

zess befindet sich noch in einem frühen Stadium. Die jetzige Gewährung des beantrag-

ten Informationszugangs hätte nachteilige Auswirkungen auf die Vertraulichkeit der be-

hördlichen Beratungen im Hinblick auf laufendende und künftige Ressortabstimmungen

im Sinne des § 3 Nummer 3 Buchstabe b IFG. Die Meinungsbildung innerhalb des

BMJV und innerhalb der Bundesregierung würde erheblich beeinträchtigt, wenn die in-

ternen Überlegungen öffentlich bekannt würden. Es wäre zu befürchten, dass einzelne

Interessenvertreter den Versuch unternehmen werden, die Meinungsbildung zu beein-

flussen. Eine unbefangene Beratung auf der Grundlage fachlicher Bewertung wäre

hierdurch nicht mehr gewährleistet. Eine Veröffentlichung würde gesicherte Rück-

Schlüsse auf den Vorgang der behördlichen Meinungsbildung zulassen (Schach, a. a. O,

§ 3 Rn. 176). Damit wäre die Vertraulichkeit der laufenden behördlichen Beratungen

gefährdet.

2. Darüber hinaus steht der geschützte Kembereich exekutiver Eigenverantwortung ei-

nern Informationszugangzu den beantragten Dokumenten entgegen. Das Bundesver-

fassungsgericht gestattet der Bundesregierung einen Initiativ-, Beratungs- und Hand-

lungsbereich, für den .die Antwortpflicht auf parlamentarische Anfragen begrenzt ist.

Der nach diesen Maßstäben gewährleistete Schutz der Regierungstätigkeit muss sich

erst recht gegenüber einfachgesetzlichen Auskunftsansprüchen Dritter, wie Z. B. nach

IFG, durchsetzen, damit er im Verhältnis der Verfassungsorgane untereinander nicht

unterlaufen wird (BT-Drs. 15/4493, S. 12). Danach gebietet es der Grundsatz der Ge-

waltenteilung, dass die Regierung Informationswünschen nicht nachkommen muss,

wenn dies zu einem Mitregieren Dritter bei Entscheidungen führen kann, die in der al-

leinigen Kompetenz der Regierung liegen. Dies gilt vor allem für laufende Verhandlun-

gen und Entscheidungsvorbereitungen (vgl. auch § 4 Absatz 1 l FG), sofern die Offen-

legung von Informationen aktuelle oder künftige Willensbildungsprozesse der Regie-

rung einengen oder beeinflussen könnte.

Dementsprechend muss es der Bundesregierung - wie hier - möglich bleiben, unbeein-

flusst innerhalb eines Ressorts und zwischen den Ressorts Ansichten und Bewertun-

gen auszutauschen, um auf dieser Grundlage Entscheidungen zu treffen. Nur so las-

sen sich einengende Vorwirkungen auf das Regierungshandeln vermeiden.
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Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung

abgelehnt werden, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informati-

onen der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Maßnahmen ver-

eitelt würde. Eine Bekanntgabe der Unterlagen zur Vorbereitung der Positionierung des

BMJV innerhalb der Bundesregierung und zur Vorbereitung der Positionierung der

Bundesregierung in europäischen Gremien würde den Erfolg der jeweiligen Positionie-

rung im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 IFG vereiteln. Die jeweiligen Verhandlungs-

Partner sowie Dritte würden mögliche Meinungsverschiedenheiten der Beteiligten er-

kennen und könnten diese zur Durchsetzung ihrer Interessen ausnutzen.

Derzeit ist nicht absehbar, ob und wann der Informationszugang voraussichtlich möglich wird

(§ 9 Absatz 2 IFG). Insbesondere die Verhandlungen in Brüssel sind noch nicht abgeschlos-

sen.

Rechtsbehelfsbelehrun :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Mohrenstraße 37, 10117 Berlin,

eingelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

███

Hinweis:

Das BMJV verarbeitet im Zusammenhang mit Ihrem Antrag nach dem IFG ausschließlich

solche Daten, die notwendig sind, um mit Ihnen zu kommunizieren und um das Verwal-

tungshandeln des BMJV ordnungsgemäß zu dokumentieren. Hierzu gehören insbesondere

personenbezogene Informationen, die Sie unmittelbar übermittelt haben. Die Verarbeitung

der Daten ist zur Wahrnehmung der Aufgaben des BMJV erforderlich (vgl. Artikel 6 Absatz 1

Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit § 3 Bundesdatenschutzge-

setz). Weitere Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch das

BMJV finden Sie auf der Internetseite unter www.bmjv.bund.de. Hier finden Sie u.a. auch

nähere Erläuterungen zu Ihren Rechten sowie weiterführende Kontakt- bzw. Beschwerde-

möglichkeiten.


